
Informationen zur elektronischen Versicherungsbestätigung 
 
 
Seit dem 01.März 2008 wird die Versicherungsbestätigung, auch Doppelkarte genannt, mehr 
und mehr durch die elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) ersetzt.  
 
Wenn der Halter oder eine von Ihm bevollmächtigte Person persönlich in der 
Zulassungsbehörde erscheinen muss (Erstzulassung, Umschreibung eines Fahrzeuges o.ä.), 
stellt der Versicherer zu diesem Zweck eine elektronische Versicherungsbestätigung in einer 
Datenbank bereit. Der Kunde erhält dann kein Papier mehr, sondern lediglich einen 
siebenstelligen alphanumerischen Code wie z. B. „A123X55“ (sogenannte VB-Nummer). Die 
Zulassungsbehörde kann mit dieser VB-Nummer die in der Datenbank des Versicherers 
hinterlegte eVB abrufen und elektronisch in das Fahrzeugregister übernehmen. 
 
Da aber noch nicht alle Zulassungsbehörden an dem Verfahren zur elektronischen 
Versicherungsbestätigung teilnehmen können, händigen die Versicherer während der 
Übergangsphase bis zum 31.12.2008 neben der siebenstelligen VB-Nummer weiterhin eine 
Versicherungsbestätigung in Papierform aus. In dieser ist die VB-Nummer im Feld 
„Versicherungsbestätigung Nr.“ eingedruckt. So ist gewährleistet, dass alle 
Zulassungsbehörden entweder elektronisch oder manuell tätig werden können. 
 
Zudem dürfen ab dem 01.04.2008 nur noch „neue“ Versicherungsbestätigungen nach der 
Fahrzeugzulassungs-Verordnung (FZV) verwendet werden. 
Nachfolgend sehen Sie das Muster einer noch bis zum 31.12.2008 gültigen 
Versicherungsbestätigungskarte. In diesem Muster ist die siebenstelllige VB-Nummer im Feld 
„Versicherungsbestätigung Nr.“ durch den Versicherer einzutragen. 
 
 

 
 
 
Hier das Muster einer nur noch bis zum 31.03.2008 gültigen Versicherungsbestätigung nach 



der Straßenverkehrs-Zulassungs-Verordnung(StVZO). 

 


